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Friedhofssatzung 
der Ortsgemeinde Biebern  

vom 30.05.2023 

 

Der Gemeinderat von Biebern hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland- 

Pfalz (GemO) sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes 

(BestG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

1. Allgemeine Vorschriften 
 

 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Satzung gilt für den im Gebiet der Gemeinde Biebern gelegenen und von ihr verwalte-

ten Friedhof. 

 

§ 2 Friedhofszweck 
(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. 

(2) Er dient nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Ortsgemeinde Biebern, 

Reich und Fronhofen in der jeweils gültigen Fassung, der Bestattung derjenigen Personen, 

die 

a) bei ihrem Tode ihren Hauptwohnsitz in den Ortsgemeinden Biebern, Reich und 

Fronhofen haben, 

b) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu bestatten sind. 

(3) Auf dem Friedhof soll ferner bestattet werden, wer früher in den Ortsgemeinden Bie-

bern, Reich und Fronhofen gewohnt hat und seine Wohnung hier nur wegen der Auf-

nahme in eine auswärtige Altenpflege- oder ähnliche Einrichtung oder wegen Verlegung 

des Wohnsitzes zu auswärts wohnenden Angehörigen zur Vermeidung der Aufnahme in 

einer der genannten Einrichtungen aufgegeben hat. 

(4) Die Bestattung anderer Personen ist nur möglich, wenn die grabnutzungsberechtigte 

Person in einer der Ortsgemeinden Biebern, Fronhofen oder Reich ihren Hauptwohnsitz 

hat und bedarf der vorherigen Zustimmung der Ortsgemeinde. Gleiches gilt für die Be-

stattung von Personen, die den Nebenwohnsitz in einer der vorgenannten Gemeinden 

innehaben. 

 

§ 3 Schließung und Aufhebung 
Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können ganz oder teilweise für weitere Bestattungen 

oder Beisetzungen gesperrt (Schließung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhe-

bung) – vgl. § 7 BestG. 

 

2. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 Öffnungszeiten 
(1) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang bekannt gegeben. Zu an-

deren Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis der Ortsgemeinde betreten werden. 

 

(2) Die Ortsgemeinde kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofs oder ein-

zelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
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§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
 

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhal-

ten. Die Anordnungen eines Vertreters der Ortsgemeinde sind zu befolgen. 

 

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung eines Erwachsenen betre-

ten.  

 

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 

 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen und Rollstühle, Behin-

dertenfahrräder oder ähnliche Hilfsmittel sowie Handwagen zur Beförderung von 

Material zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewerbetreiben-

den und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind ausgenommen, 

b) Waren und Leistungen aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten und hierfür 

zu werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattung, Beisetzung oder Gedenk-

feier störende Arbeiten auszuführen, 

d) ohne Genehmigung der Ortsgemeinde und des Nutzungsberechtigten zu fotografie-

ren, 

e) Druckschriften zu verteilen, 

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 

und zu beschädigen, 

g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen, 

h) Tiere – ausgenommen Blindenhunde – mitzubringen, 

i) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. Die Ortsgemeinde 

kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ord-

nung auf ihm vereinbar sind. 

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusammenhängende Verans-

taltungen bedürfen der Zustimmung der Ortsgemeinde; sie sind spätestens vier Tage 

vorher beim Ortsbürgermeister anzumelden. 

 
 

§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten 
 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung und Instandhaltung von 

Grabstätten befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof, 

vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung durch 

die Ortsgemeinde, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwal-

tungsverfahren finden die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach § 42a des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist 

nach § 42a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann über einen 

einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die ein-

heitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten vom 27.10.2009, GVBl. S. 

355 abgewickelt werden. 

 (2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und 

persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, was im Regelfall durch die Eintragung in die 

Handwerksrolle nachgewiesen wird. Die Zulassung kann befristet werden. 
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 (3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist einem Ver-

treter der Gemeinde vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern auf Verlangen 

vorzuzeigen.  

(4) Die Zulassung kann zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 

2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger schriftlicher Mah-

nung gegen die Friedhofssatzung verstoßen. 

(5) Gewerbliche Arbeiten sind im Vorfeld bei der Ortsgemeinde anzumelden und terminlich 

mit ihr abzustimmen. 

 

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes beim Ortsbürgermeister anzu-

melden. 

(2) Die Ortsgemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den Angehörigen 

und der zuständigen Religionsgemeinschaft fest. 

(3) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach Einäscherung beigesetzt werden, andern-

falls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 

BestG) in einer Urnenreihengrabstätte beigesetzt. 

(4) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, eine Mutter 

oder einen Vater mit ihrem/seinen nicht über 1 Jahr alten Kind in einem Sarg zu bestat-

ten. Mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung können auch Geschwister im Alter bis zu 

5 Jahren in einem Sarg bestattet werden. 

 
§ 8 Särge 

Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtig-

keit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht schwer verrottbar sein, soweit nichts anderes aus-

drücklich vorgeschrieben ist. 

 

§ 9 Grabherstellung 
(1) Die Gräber werden von der Ortsgemeinde bzw. deren Beauftragten ausgehoben und 

wieder verfüllt. Die Kosten werden dem Aufwand entsprechend dem Grabnutzungsbe-

rechtigten in Rechnung gestellt. 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Ober-

kante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne 0,50 m.  

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,50 m starke 

Erdwände getrennt sein. 

 

§ 10 Ruhezeit 
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre. 

 

§ 11 Umbettungen 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzli-

chen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Ortsgemeinde. Die Zustimmung kann 

nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 
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4. Grabstätten 
 

§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstätten 
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in: 

a) Reihengrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen und 

b) Rasenreihengrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen 

(2) Alle Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofeigentümers. An ihnen können Rechte 

nur nach dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des 

Nutzungsrechts an einer der Lage nach unbestimmten Grabstätte oder auf Unveränder-

lichkeit der Umgebung. 

 
§ 13 Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Erd- und Urnenbestattungen, die 

der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden 

zugeteilt werden. 

(2) In jeder Reihengrabstätte darf – außer in den Fällen des § 7 Abs. 4 – nur eine Leiche be-

stattet werden. 

 
§ 13 a Gemischte Grabstätten 

(1) Eine Reihengrabstätte nach § 13 kann grundsätzlich als gemischte Grabstätte umge-

widmet werden. 

(2) Gemischte Grabstätten sind bereits durch eine Erd- oder Urnenbestattung belegte Rei-

hengrabstätten (§ 13 Abs. 1), in die auf Antrag des Nutzungsberechtigten die Zubettung 

einer Asche gestattet werden kann. 

(3) Die Dauer des Nutzungsrechts der Grabstätte richtet sich nach der Ruhezeit der ersten 

Bestattung. Die zusätzliche Beisetzung einer Asche darf im Einzelfall nur dann erfolgen, 

wenn die verbleibende Ruhezeit nach der ersten Bestattung noch mindestens 15 Jahre 

beträgt. 

 

§ 14 Beisetzungen von Urnen 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

1. Reihengrabstätten eine Asche, 

2. Urnenreihengrabstätten bis zu zwei Aschen, 

3. Rasengrabstätten eine Asche, 

4. Urnenrasengrabstätten bis zu zwei Aschen 

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschestätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todes-

fall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung freigegeben werden. 

(3) Die Zubettung einer Asche darf nur dann erfolgen, wenn die verbleibende Ruhezeit nach 

der ersten Bestattung noch mindestens 15 Jahre beträgt. 

(4) Die Maße für die Grundfläche je Urnenreihengrab betragen in der Breite 60 cm und in 

der Länge 80 cm. Grabeinrahmungen sind entsprechend dem Maß der Grabstätte in der 

Breite 60 cm und in der Länge 80 cm anzulegen. Auf Urnengrabstätten dürfen liegende 

Grabmale (Steinplatten) angelegt werden. Grabmale auf Urnengräber dürfen nicht über 

75 cm, von der Pflasterung aus gemessen, hoch sein. 

(5) Die Beisetzung ist dem Ortsbürgermeister rechtzeitig anzumelden. 

(6) Aschen dürfen nur in verrottbaren Urnen beigesetzt werden. 

(7) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-

hengrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 
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§ 14 a Rasengrabstätten 
(1) Rasengräber sind Grabstätten, in denen Erd- und Urnenbestattungen für die Dauer der 

Ruhezeit möglich sind. Die Grabstellen werden im Todesfall der Reihe nach vergeben. 

Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 

(2) Nach einer Frist von maximal 12 Monaten nach der Beisetzung ist das Grab durch die 

Grabnutzungsberechtigten abzuräumen. Jede Grabstelle ist durch eine Namenstafel mit 

den Maßen 0,60 m x 0,40 m und maximal 0,12 m Stärke zu kennzeichnen. Die Namens-

tafel ist der Ortsgemeinde zu übergeben um sie oberhalb der Grabstelle, in einer Flucht 

mit den anderen Namenstafeln bündig mit der Rasenoberkante zu verlegen. Grabeinfas-

sungen sind nicht erlaubt. 

(3) Die Grabfläche wird von der Ortsgemeinde eingeebnet, eingesät und für die Dauer der 

Belegung als Rasenfläche unterhalten. Eine anderweitige Bepflanzung des Rasengrabes 

ist nicht gestattet. 

(4) In einer bereits durch Erd- oder Urnenbestattung belegten Rasengrabstätte darf in 

Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister eine weitere Asche (vgl. § 14 Abs. 1) beigesetzt 

werden. Die Beisetzung darf im Einzelfall nur dann erfolgen, wenn die verbleibende Ru-

hezeit noch mindestens 15 Jahre beträgt. 

(5) Um eine ordnungsgemäße Pflege der Rasenfläche zu gewähren, ist es lediglich im Zeit-

raum vom 15. Oktober bis 30. April gestattet, im Bereich der Namenstafeln Grablichter 

aufzustellen und Blumen oder Gestecke abzulegen. 

 

5. Gestaltung von Grabstätten 
 

§ 15 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
(1) Alle Grabstätten müssen in einer des Friedhofs würdigen Weise angelegt und unterhal-

ten werden. Die Räume zwischen den Grabstätten sind von den Grabnutzungsberechtig-

ten mit zu unterhalten. 

(2) Grabbeete und etwaige Einfassungen aus Stein oder sonstigem Material dürfen nicht 

über 20 cm, Hecken über 49 cm, Sträucher nicht über 1,00 m und Grabmäler nicht über 

1,20 m vom Erdboden aus hoch sein. 

(3) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche 

die benachbarten Grabstätten nicht stören. Sträucher dürfen nicht über die Grabstätte 

hinausragen. Das Pflanzen von Bäumen auf Grabstätten ist nicht gestattet. 

(4) Jedes Grabmal muss entsprechend seiner Größe dauerhaft gegründet sein. Die Grabun-

terhaltungspflichtigen sind für alle Schäden haftbar, die durch Umfallen, Abbröckeln und 

dergleichen von Grabmälern verursacht werden. 

 

6. Grabmale 
 

§ 16 Standsicherheit der Grabmale 
(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft und standsicher gegründet 

werden. Die Fundamente sind nach den neuesten Bestimmungen und den anerkann-

ten Regeln der Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen. Maßgeblich für die bei 

der Errichtung der Grabmale geltenden anerkannten Regeln der Baukunst ist die Tech-

nische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der Deutschen 

Naturstein- Akademie e.V. (DENAK) in der jeweils gültigen Fassung. Für alle neu errich-

teten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienst-

leistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, 

Berechnung und Ausführung) den Prüfablauf nachvollziehbar zu dokumentieren. 
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(2) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der 

Friedhofsverwaltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage 

die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung entspre-

chend den Anforderungen der TA-Grabmal vorzulegen.  

(3) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer 

Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt 

die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur 

Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem 

Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf 

Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. 

 

§ 17 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem 

Zustand zu halten. Sie sind zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der 

Regel jährlich zweimal – im Frühjahr nach der Frostperiode – und im Herbst. Verant-

wortlich ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung der 

Grabstätte (§ 13) gestellt hat. 

(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder von 

Teilen davon gefährdet, ist der für die Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflich-

tet, unverzüglich die Maßnahmen zu treffen. 

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Ortsgemeinde auf Kosten des Verantwortlichen Siche-

rungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen) treffen; wird der ordnungswidrige Zu-

stand trotz schriftlicher Aufforderung der Ortsgemeinde nicht innerhalb einer festzuset-

zenden, angemessenen Frist beseitigt, ist die Ortsgemeinde dazu auf Kosten des Ver-

antwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die Orts-

gemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. § 18 Abs. 2 

Satz 4 gilt entsprechend. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder über die Meldebe-

hörde nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung 

und ein Hinweis auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

 

§ 18 Entfernen von Grabmalen 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger Zu-

stimmung der Ortsgemeinde entfernt werden.  

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten oder nach Entziehung von Grabstätten 

und Nutzungsrechten sind die Grabmale inklusive Fundamente binnen einer Frist von 

drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit wird 

durch öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Auf-

forderung nicht nach, so ist die Ortsgemeinde berechtigt, die Grabstätte abräumen zu 

lassen. Lässt der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten abholen, geht es 

entschädigungslos in das Eigentum der Gemeinde über. Für das Abräumen der Grabstel-

len erhebt die Ortsgemeinde eine Gebühr nach tatsächlichem Aufwand. 

(3) Der Rückbau eines Grabmales ist vom Verpflichteten vorab der Ortsgemeinde anzuzei-

gen und wird von dieser abschließend abgenommen und geprüft. Im Falle einer Beans-

tandung ist der Mangel umgehend zu beheben. 
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7. Herrichten und Pflege der Grabstätten 
 

§ 19 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 15 hergerichtet und dauernd 

instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blu-

men und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.  

(2) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten der Inhaber der Grab-

zuweisung (Verantwortlicher gem. § 9 BestG) verantwortlich. 

(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 

pflegen oder damit einen Friedhofsgärtner beauftragen. 

(4) Reihengrabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Bestattung herge-

richtet werden. 

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 

der Grabstätten obliegen ausschließlich der Ortsgemeinde. Veränderungen, insbesonde-

re Anpflanzungen, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Ortsgemeinde vorge-

nommen werden. 

(6) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe, dürfen in sämtlichen Produkten 

der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken und 

Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der 

Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markie-

rungszeichen und Gießkannen.  

 

§ 20 Vernachlässigte Grabstätten 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder bepflanzt, hat der Ver-

antwortliche auf schriftliche Aufforderung der Ortsgemeinde die Grabstätte innerhalb 

einer jeweils festzusetzenden, angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er 

dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Ortsgemeinde die Grabstätte nach ihrem Er-

messen auf seine Kosten herrichten lassen. 

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt für 

die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung oder 

ein Hinweis auf der Grabstätte. 

 

8. Friedhofshalle 
 

§ 21 Benutzen der Friedhofshalle 
(1) Die Friedhofshalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit 

Erlaubnis der Ortsgemeinde betreten werden. Die Ortsgemeinde kann hierfür bestimm-

te Zeiten festlegen, wobei in besonderen Fällen (z. B. Unfalltod) Ausnahmen möglich 

sind. 

(2) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beiset-

zung endgültig zu schließen. 

 

(3) Die Särge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen Krank-

heit Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Friedhofshalle aufgestellt wer-

den. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich 

der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 
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9. Schlussvorschriften 
 

§ 22 Alte Rechte 
(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben 

sind, richten sich Ruhezeit und Gestaltung nach bisherigen Vorschriften. 

(2) Im Übrigen gilt diese Satzung. 

 

§ 23 Haftung 
Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung des Fried-

hofes sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch eine dritte Person oder Tiere entste-

hen. 

 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, 

1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt, 

2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder Anord-

nungen des Friedhofpersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1), 

3. gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 Satz 1 verstößt, 

4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 6 Abs. 1), 

5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§11), 

6. Grabmale ohne Zustimmung der Ortsgemeinde entfernt (§ 18 Abs. 1), 

7. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§§ 16, 17 

und 18) , 

8. Grabstätten vernachlässigt (§ 20), 

9. die Friedhofshalle entgegen § 21 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.05.1968 (BGBl. I S. 481) in der 

jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. 

 

§ 25 Gebühren 
Für die Benutzung des von der Ortsgemeinde verwalteten Friedhofs und seiner Einrichtun-

gen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

 

§ 26 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fried-

hofssatzung vom 15.08.2008 und alle übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschrif-

ten außer Kraft. 

 

 

55471 Biebern, den 30.05.2023 

Marco Schömehl    (Ortsbürgermeister) 

 

 


